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VOB/A unverzichtbar für
öffentliche Bauvergaben
Die am 1. November dieses Jahres in Kraft getretene VOB Ausgabe 2006 
bleibt das für die Bauvergabepraxis maßgebliche Regelwerk. Nur die VOB als Bollwerk 
gegen Manipulation und Korruption sichert die Vergabe an den wirtschaftlich 
günstigsten Anbieter.

Bau und Politik

Am 1. November dieses Jahres ist
die novellierte Vergabeverordnung
des Bundes und damit gleichzeitig
die VOB Ausgabe 2006 in Kraft
getreten. Die Bauverbände konn-
ten sich im Vorfeld mit ihrer poli-
tischen Forderung durchsetzen,
für die EU-rechtlich vorgegebene
Vergaberechtsnovellierung das
bestehende System – nämlich das
Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen, die Vergabeverord-
nung des Bundes und die Ver-
gabe- und Vertragsordnung für
Bauleistungen (so genannte drei-
stufige Kaskade) – beizubehalten.
Damit ist und bleibt die VOB/A das
für die Bauvergabepraxis maßgeb-
liche und umfassende Regelwerk.

Für die VOB/A 2006 ergeben sich
die folgenden wesentlichen Ände-
rungen:

§ 1 a Anwendung der 

a-Paragrafen / Schwellen-

wertverweisung

Der EU-Schwellenwert steht nicht
mehr in der VOB/A, es wird nun-
mehr auf die Vergabeverordnung
des Bundes verwiesen. Für Bau-
vergaben beträgt der maßgeb-
liche Schwellenwert nunmehr 
5.278.000 F (§ 2 Nr. 4 VgV).

§ 3 a Arten der Vergabe

Als neue Vergabeart zur Vergabe
besonders komplexer Aufträge
wurde der Wettbewerbliche 
Dialog eingeführt und dessen
Zulässigkeit und das Verfahren in
die VOB/A aufgenommen.

§ 8 Präqualifikation

Als Nachweis für die Bietereig-
nung ist nunmehr auch die vom
Auftraggeber direkt abrufbare Ein-
tragung in die allgemein zugäng-
liche Liste des Vereins für die 
Präqualifikation von Bauunterneh-
men e.V. zulässig.

§ 8 a Nr. 1 Teilnehmer am 

Wettbewerb

Bewerber oder Bieter sind nun
zwingend vom Vergabeverfahren
auszuschließen, wenn der Auf-
traggeber davon Kenntnis hat,
dass diese rechtskräftig wegen
Verstoßes gegen bestimmte Straf-
vorschriften verurteilt worden
sind.

§ 8 a Nr. 8 VOB/A Rechtsform 

von Bietergemeinschaften

Bietergemeinschaften müssen
eine bestimmte Rechtsform nur
dann annehmen, wenn sie den
Auftrag erhalten und es zur Aus-
führung dieses Auftrages notwen-
dig ist.

§ 8 a Nr. 9 VOB/A Projektanten-

beteiligung

So genannte vorbefasste Bewer-
ber oder Bieter dürfen nicht ohne
weiteres vom Vergabeverfahren
ausgeschlossen werden; der 
Auftraggeber hat vielmehr z.B.
durch einen entsprechenden 
Informationsausgleich für einen
fairen Wettbewerb zu sorgen. Nur
soweit dies nicht möglich ist, sind
vorbefasste Bewerber oder Bieter
vom Wettbewerb auszuschließen. 

§ 8 a Nr. 10 VOB/A Kapazitäten

Dritter

Hier ist nun für EU-weite Vergabe-
verfahren die Möglichkeit eröffnet,
dass sich der Bieter zur Erfüllung
des Auftrags der Fähigkeiten
anderer Unternehmen bedienen
kann. Er muss jedoch bereits mit
dem Angebot nachweisen, dass
ihm die erforderlichen Mittel wie
eigene zur Verfügung stehen. Vor-
aussetzung ist eine rechtsverbind-
liche Verpflichtungserklärung 
dieser Unternehmen.

§ 10 a VOB/A Vergabeunter-

lagen

Der Auftraggeber muss nunmehr
die Gewichtung der Wertungskri-
terien in den Vergabeunterlagen
bekannt geben. Sollte er dazu
nicht in der Lage sein, ist zumin-
dest eine Reihung der Kriterien in
absteigender Reihenfolge anzu-
geben.

Bei EU-weiten Ausschreibungen
müssen in den Vergabeunterlagen
auch die Mindestanforderungen
für Nebenangebote angegeben
werden, falls solche zugelassen
sind. Hier wird der EuGH-Recht-
sprechung Rechnung getragen,
wonach die Bieter bei Angebots-
abgabe wissen müssen, welche
Anforderungen ihre Nebenange-
bote erfüllen sollen.

§ 21 a VOB/A Form der 

Angebote

Der Auftraggeber kann zukünftig
festlegen, dass Angebote im
Oberschwellenbereich nur in elek-
tronischer Form abgegeben wer-
den können.

§ 25 a VOB/A Wertung bei 

staatlicher Beihilfe

Bietern, deren Angebote aufgrund
staatlicher Beihilfen ungewöhnlich
niedrig sind, muss vor einem
etwaigen Ausschluss Gelegenheit
gegeben werden, die Rechtmäßig-
keit der Beihilfe nachzuweisen.

§ 30 a VOB/A Vergabevermerk

Hier sind nun die Mindestanga-
ben, die der Vergabevermerk ent-
halten muss, explizit aufgelistet.

Mit der Ausgabe 2006 bleibt 
die VOB/A auch weiterhin das
bewährte Regelwerk zur Vergabe
öffentlicher Bauaufträge. Dies ist
umso erfreulicher, als die VOB/A
immer wieder Attacken gerade
von kommunaler Seite ausgesetzt
ist. Diese gipfeln in Forderungen,
die VOB/A unterhalb des EU-
Schwellenwerts für die Kommu-
nen ganz abzuschaffen oder die
Kommunen zumindest von eini-
gen Regelungen der VOB/A freizu-
stellen. Dreh- und Angelpunkt die-
ser Bestrebungen ist das Anlie-
gen, den kommunalen Bauauftrag-
gebern Preisnachverhandlungen
zu ermöglichen.

Diese nicht enden wollende Dis-
kussion um die Abschaffung gera-
de des Preisnachverhandlungsver-
bots zeugt davon, dass die Funk-
tion der VOB/A zur Organisation
eines Wettbewerbspreises und
als Mittel zur Eingrenzung von
Korruptionsspielräumen nicht
erkannt ist.
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VOB/A stellt Findung eines 

Wettbewerbspreises sicher

Die VOB/A ist das einzige Regel-
werk, das einen Wettbewerbs-
preis als objektives Vergabeent-
scheidungskriterium sicherstellt.
Nur die Vergabeverfahren nach
der VOB/A organisieren eine Kon-
kurrenzsituation. Durch gleiche
Vergabeunterlagen für alle Bieter
sichert die VOB/A ein für alle
Wettbewerber identisches Leis-
tungsspektrum. Der Preis wird zu
einem exakt definierten Zeitpunkt
– der Submission – aufgedeckt
und „fixiert“. Die Anlage der
Preisfindung als Geheimwettbe-
werb, die verschiedenen Prüf-
pflichten (u.a. Ausschluss von
Angeboten mit formellen und
inhaltlichen), die ab dem Submis-
sionstermin gegebene ex post-
Transparenz und das Nachver-
handlungsverbot verhindern Ver-
fälschungen des Wettbewerbs-
ergebnisses. Der so gefundene
Wettbewerbspreis ist kein belie-
biger Preis. Er stellt ein vom Markt
zu bekannten Bedingungen gefun-
denes Preisoptimum („Chance 
für einen Schuss“) dar und bietet
dem Auftraggeber ein objektives
Entscheidungskriterium für die
Auftragsvergabe. 

Pilotversuch zu Preisnach-

verhandlungen gescheitert

Die Unverzichtbarkeit der VOB/A-
Bindung bei kommunalen Bauver-
gaben wird auch maßgeblich
unterstützt durch die Ergebnisse
des so genannten 2. NRW-Modell-
versuchs der VOB-Vergabe mit
Preisverhandlungen im kommuna-
len Bereich. Das Innenministerium
in Nordrhein-Westfalen hat mit
Schreiben vom 8.3.2006 an den
nordrhein-westfälischen Landtag
unter Schilderung der – mageren –
Vorteile und Nachteile mitgeteilt,
dass der Modellversuch mit
Ablauf des 31.12.2005 zu Ende
gegangen ist und nicht fortgesetzt
wird. In dem vorgenannten Schrei-
ben heißt es wörtlich: 

„Wie aufgezeigt gehen die Vor-
teile des Versuchs mit ebenfalls in
Kauf zu nehmenden Nachteilen
einher. Als positiver Effekt sind die
durch die Nachverhandlungen zu
erzielenden finanziellen Einsparun-
gen für die Auftraggeber zu ver-

merken (Rendite 1,66 % bzw. ein
Medianwert von 2,96 %). Die
Nachteile liegen in einer Verlänge-
rung der Dauer der Vergabever-
fahren, der Gefahr einer erhöhten
Korruptionsanfälligkeit der Verfah-
ren, der Gefährdung des Transpa-
renzgebotes und der Gefahr der
Diskriminierung. Gleichzeitig ist
auch eine vermehrte gerichtliche
Prüfung der Verfahren zu besor-
gen. Die Landesregierung hat den
Bürokratieabbau und eine verbes-
serte Korruptionsbekämpfung
sowie die strikte Anwendung der
VOB zu ihren Zielen erklärt. Dies
führt zu dem Schluss, dass die
durch Nachverhandlungen zu
erzielenden Einspareffekte die in
Kauf zu nehmenden Nachteile
nicht überwiegen können. Der
Modellversuch ist deshalb mit
Ablauf des 31.12.2005 zu Ende
gegangen und wird nicht fort-
gesetzt.“

Damit hat Nordrhein-Westfalen
erkannt, dass es absolut keinen
Sinn macht, die Kommunen von
der VOB/A-Bindung freizustellen.
Dies gilt gleichermaßen auch 
für die von der bayerischen Bau-
industrie geforderte VOB/A-
Bindung der kommunalen Beteili-
gungsgesellschaften. 

Bundesrechnungshof: 

VOB/A stellt wirtschaftlichste

Vergabe sicher

Auch der Bundesrechnungshof
kommt in einem Gutachten zur
Wirtschaftlichkeit der Vergabe an
Billigstbieter im Bereich des Bun-
desfernstraßenbaus und der Bun-
deshochbauten vom Juni 2003 zu

dem Ergebnis, dass die Vorschrif-
ten der Vergabe- und Vertragsord-
nung für Bauleistungen (VOB) und
die ergänzenden Regelungen in
den Vergabehandbüchern grund-
sätzlich geeignet seien, eine 
ordnungsgemäße Vergabe unter
Wettbewerbsbedingungen zu
gewährleisten. Der öffentliche
Auftraggeber habe damit die höch-
ste Sicherheit, nach den einzelnen
Wertungsstufen den Zuschlag auf
das wirtschaftlichste Angebot zu
erteilen. 

VOB/A Bollwerk gegen 

Manipulation und Korruption 

Alle Experten sind sich einig, dass
die strikte Anwendung der VOB
das beste Mittel gegen Günst-
lingswirtschaft, Manipulation und
Korruption im Baubereich ist. Die
VOB sieht eine ganze Reihe von
Instrumenten zur Bekämpfung
unlauterer Wettbewerbspraktiken
vor. Hierzu zählt auch und gerade
der Ausschluss von Preisnachver-
handlungen. Dabei handelt es sich
um das zentrale Instrument, um
Preisfindung nach Beliebigkeits-
gesichtspunkten mit allen Anfällig-
keiten für Manipulation und 
Korruption zu verhindern. In dem
Moment, in dem der Submissions-
preis in Frage gestellt und nach-
verhandelt wird, müssen Auftrag-
geber und Bieter auf nachvollzieh-
bare Preisbildungskriterien ver-
zichten. Damit eröffnen sich nicht
mehr überschaubare Spielräume
für beliebige Entscheidungen
bezüglich Preisbildung und Bieter-

auswahl, die sich jeder Kontrolle
entziehen. Transparenz und Aus-
gewogenheit finden dann keinen
Platz mehr. Kurzfristige, u.U. in
Nachverhandlungen erzielte Preis-
vorteile werden mit einem erhebli-
chen Manipulations- und Korrupti-
onsrisiko bezahlt. Wer hier eine
Aufweichung des VOB-Rechtsrah-
mens fordert, der fördert Günst-
lingswirtschaft, Manipulation und
Korruption.

Wenn wirtschaftliche Entschei-
dungen nicht mehr im Leistungs-
wettbewerb, sondern durch Belie-
bigkeit, Manipulation und Korrup-
tion zustande kommen, dann 
wird der Effizienzdruck des Wett-
bewerbs ersetzt durch dolose
Energie. Die durch einen funktio-
nierenden Leistungswettbewerb
erzwungene andauernde Innova-
tion der Unternehmen findet dann
nicht mehr oder nur noch sehr 
eingeschränkt statt. Damit können
sich weder den Preis senkende
noch Qualität steigernde Kompe-
tenzen ausreichend entwickeln.
Dies trifft auf Dauer nicht nur die
Baubranche, sondern geht selbst-
verständlich genauso zu Lasten
der Bauherren. 

EU-Richtlinien

Schwellenwert

Haushaltsrecht
HGrG

BHO, BayHO, KommHV

Vollzugsvorschriften

VOB/A
Abschnitt 1

VOL/A
Abschnitt 1

GWB
Vierter Teil (§ 97 – 127)

Vergabeverordnung
VgV

VOL/A
Abschnitte 2-4

VOB/A
Abschnitte 2-4 VOF
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